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Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der  Behörden gemäß § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) und der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Ab s. 2 BauGB  
 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben  
vom 07.06.2016. Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 13.06.2016 bis 15.07.2016 statt. 
Aus der Bürgerschaft liegt 1 Stellungnahme vor. 
 
Die Beschlussvorschläge zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden (Teil C) sowie aus der Bürgerschaft (Teil D) sind in 
der nachfolgenden Aufstellung dargelegt: 
 
 

A Stellungnahmen ohne Anregungen: 
 

o Fraport AG, Frankfurt am Main, Schreiben vom 15.06.2016 
o Handwerkskammer Rhein-Main Hauptverwaltung Darmstadt, Darmstadt, Schreiben vom 06.07.2016 
o I H K Darmstadt, Darmstadt, Schreiben vom 13.07.2016 
o Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim am Taunus, Schreiben vom 28.06.2016 
o Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH, Idar-Oberstein, Schreiben vom 10.06.2016 
o GASCADE Gastransport GmbH, Kassel, Stellungnahme vom 27.06.2016 
o Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Kabel, Kassel, Schreiben vom 10.06.2016 
o Amprion GmbH, Dortmund, Schreiben vom 17.06.2016 
o PLEdoc GmbH, Essen, Stellungnahme vom 14.06.2016 
o Landesjagdverband Hessen e. V., Bad Nauheim, Schreiben vom 19.06.2016 
o Gemeindevorstand der Gemeinde Höchst i. Odw., Höchst i. Odw., Schreiben vom 10.06.2016 
o Magistrat der Stadt Dieburg, Dieburg, Schreiben vom 08.06.2016 
 

 

B Keine Stellungnahmen abgegeben haben: 
 

o Amt für Bodenmanagement Heppenheim, Heppenheim 
o DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen 
o Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn 
o Open Grid Europe Gmbh, Essen 
o Verband Hessischer Fischer e. V., Wiesbaden 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

1 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt 
 

Stellungnahme vom 25.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 

Zu C 1.1: 
Erläuterung: 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf dargelegt, ist die verkehrliche 
Erschließung zunächst über einen provisorisch ausgebauten Max-Eyth-Weg zur 
Otto-Hahn-Straße vorgesehen bis ein endgültiger Ausbau des Max-Eyth-Weges im 
Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes „West“ erfolgen kann. Allerdings soll 
die Wendeanlage im Bereich des geplanten Autohauses bereits kurzfristig errichtet 
werden und damit eine zeitnahe Sperrung der bisherigen Zufahrt vom Max-Eyth-
Weg zur B 45 erfolgen. 
In zwischenzeitlich geführten Gesprächen mit Hessen Mobil ist eine Abstimmung für 
die Bauzeit des Autohauses insoweit erfolgt, dass auf der Fahrbahn der B 45 keine 
Veränderung erfolgt; lediglich im Max-Eyth-Weg wird durch eine provisorische Maß-
nahme nur ein Rechtseinbiegen von der B 45 bzw. Rechtsausfahren auf die B 45 
erfolgen können.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis von Hessen Mobil, dass bei der „rechts-rein-Lösung“ eine bauliche 
Trennung einzurichten und ein entsprechender Lageplan Hessen Mobil zur Prüfung 
vorzulegen sei, führt nicht zu einer Änderung der Planung. Im Zuge des Ausbaus der 
provisorischen Erschließung (über den Max-Eyth-Weg zur Otto-Hahn-Straße) ist 
eine Wendeanlage am Ende des Max-Eyth-Weges vorgesehen. Damit kann bereits 
kurzfristig eine bauliche Trennung zur B 45 erfolgen. Lediglich für die Bauzeit des 
Autohauses bzw. der provisorischen Erschließung ist noch eine rechts-rein/rechts-
raus-Anlieferung von der B 45 sinnvoll. 
Eine provisorische Lösung für die Bauzeit des Autohauses erfolgt in Absprache mit 
Hessen Mobil. 
 
 
Zu C 1.2: 
Erläuterung: 
Durch die im Entwurf vorgesehenen Festsetzungen zum Neubau des Autohauses 
und dessen Anschluss an die Otto-Hahn-Straße sind keine Änderungen im Signal-
programm von Lichtzeichenanlagen, beispielsweise an der B 45, notwendig. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der vorsorgliche Hinweis von Hessen Mobil, dass alle Kosten, die für die Auswei-
sung des Gebietes an klassifizierten Straßen anfallen, wie die Anpassung eines 
Signalprogramms, Änderung von Einmündung u.Ä., von der Stadt zu tragen seien, 
führt nicht zu einer Änderung der Planung, da solche Kosten aus Anlass der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplanes nicht anfallen. Daher ist auch keine diesbezügliche 
Verwaltungsvereinbarung mit Hessen Mobil notwendig. 

 
 
 
 
1.1 

 
1.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

1 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, Darmstadt 
 

Stellungnahme vom 25.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zu C 1.3: 
Erläuterung: 
Bisher sind nach den Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes höchstens 
6 Werbeanlagen, z.B. Fahnenmasten, in der nicht überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig. 
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß der Anregung von Hessen Mobil wird die Festsetzung zu den Werbeanlagen 
insofern ergänzt, dass Werbeanlagen innerhalb der 20 m-Bauverbotszone entlang 
der B 45 nur mit Zustimmung von Hessen Mobil zulässig sind. 
 
 
Zu C 1.4 
Erläuterung: 
Die im Entwurf vorgesehenen anzupflanzenden Einzelbäume entlang der B 45 sind 
nicht vom Standort her vorgegeben, da von den zeichnerisch festgesetzten Standor-
ten bis zu 5 m abgewichen werden kann. Grundsätzlich ist in der 20 m breiten stra-
ßenrechtlichen Bauverbotszone ausreichend Platz, um die erforderlichen Pflanzab-
stände nach dem RPS einzuhalten. 
 
Beschlussvorschlag:  
In den Bebauungsplan wird gemäß der Anregung von Hessen Mobil ein Hinweis 
aufgenommen, dass die Baumstandorte von anzupflanzenden Bäumen im Detail mit 
der Straßenmeisterei abzustimmen sind. In den städtebaulichen Vertrag mit der 
Bauwilligen wird ergänzend aufgenommen, dass bei den Neupflanzungen die aktuel-
le Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme zu 
beachten sind. 
 
 

 

 
1.3 

 
1.4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

2 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach 
 

Stellungnahme vom 12.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu C 2.1: 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH zur Telekommunikationser-
schließung des Plangebietes werden zur Kenntnis genommen. Die entsprechenden 
Anforderungen für eine unterirdische Verlegung von Telekommunikationsleitungen 
werden im städtebaulichen Vertrag zwischen der Bauwilligen und der Stadt gewahrt. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
2.1 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

2 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Bad Kreuznach 
 

Stellungnahme vom 12.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

3 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 07.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
Zu C 3.1: 
Erläuterung: 
Das zum Bauvorhaben erstellte Baugrundgutachten weist auf die Wasserempfind-
lichkeit der hier vorhandenen Lößböden hin. Daher werden Empfehlungen zur Grün-
dung und Abdichtung sowie zur Herstellung der Verkehrsflächen ausgesprochen. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass sowohl eine Überprüfung der Untergrund-
verhältnisse als auch eine intensive Begleitung der Erd- und Gründungsarbeiten bei 
den vorhandenen Randbedingungen für geboten gehalten werde. Das Baugrundgut-
achten kommt weiterhin zu der Erkenntnis, dass die anstehenden Böden nicht zur 
Versickerung geeignet sind. 
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß dem Hinweis des Kreisausschusses wird in den städtebaulichen Vertrag mit 
der Bauwilligen eine Regelung aufgenommen, wonach im Bauantragsverfahren die 
Vorgaben des Baugrundgutachtens zur Gründung des Bauvorhabens und der weite-
ren Überwachung der Erdarbeiten zu beachten sind. 
 

 

 
 
 
 
 
 
3.1 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

3 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 07.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 

 
 
 
 
Zu C 3.2: 
Erläuterung: 
Die Stadtwerke haben mit Email vom 18.08.2016 erklärt, dass die Wasserversor-
gung des Plangebietes bis zu einer Menge von 2.900 l/min. aus dem öffentlichen 
Netz sichergestellt werden kann. Der Bebauungsplan enthält daher einen Hinweis, 
dass zur Sicherung der Löschwasserversorgung im Rahmen des Bauantragsverfah-
rens ggf. ein ergänzender Vorrat mittels Löschwasserteich oder Zisterne auf dem 
Baugrundstück bereitzustellen ist. Ein entsprechender Hinweis ist ebenfalls in dem 
zwischen Stadt und der Schütz Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG  
formulierten städtebaulichen Vertrag enthalten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis des Kreisausschusses zur Löschwasserversorgung führt nicht zu einer 
Änderung der Planung, da einerseits ein großer Teil der Löschwasserversorgung 
durch das öffentliche Netz gegeben ist und andererseits im Hinblick auf den konkre-
ten Löschwasserbedarf bereits ein Hinweis im Plan enthalten ist, wonach im Rah-
men des Bauantragsverfahrens der Nachweis ergänzender Löschwasserreserven 
auf dem Baugrundstück erforderlich werden kann. Ein entsprechender Hinweis ist 
zudem in dem zwischen Stadt und der Schütz Vermögensverwaltungsgesellschaft 
mbH & Co. KG  formulierten städtebaulichen Vertrag enthalten. 
 

 

 
 
 
 
 
 
3.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

3 
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 07.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
Zu C 3.3: 
Erläuterung: 
In den Planunterlagen „Begründung“ und „Umweltbericht“ ist bereits erwähnt, dass 
es sich bei der Ausgleichsfläche um Maßnahmen handelt, die auf dem Ökokonto 
verbucht sind. Wer konkret als Ökokonto-Inhaber die Punkte einbringt, ist allerdings 
für die bauleitplanerische Abwägung nicht relevant.  
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß der Anregung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-
Dieburg wird in der Begründung für die Ausgleichsflächen B 1 bis B 5 festgestellt, 
dass es sich um Ökokontomaßnahmen des Forstamtes Dieburg handelte, wovon 
nach Bestandskraft des Bebauungsplanes die in Anspruch genommenen Wertpunk-
te ausgebucht werden. 
 
 
Zu C 3.4: 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß der Anregung der Unteren Naturschutzbehörde wird der städtebauliche 
Vertrag zwischen der Stadt und dem Bauwilligen der Unteren Naturschutzbehörde 
nach dessen Inkrafttreten zur Verfügung gestellt. 
 

 

 
 
 
3.3 

3.4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

4 
hessenARCHÄOLOGIE, Darmstadt Stellungnahme vom 22.06.2016 

 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
Zu C 4: 
Erläuterung: 
Nach der archäologisch-geophysikalischen Prospektion (durch die Posselt + Zick-
graf-Prospektionen in Mühltal) sind im zentralen Bereich sowie im östlichen Teil des 
Geltungsbereiches Grabstellen von Hinrichtungen, der hier wohl damals vorhande-
nen Richtstätte, erkennbar. Weiterhin sind Anomalien im nördlichen Teil des Plange-
bietes zu erwarten, deren Ursprung bis in die Vor- und Frühgeschichte reichen könn-
ten. Vor dem Hintergrund ist für die Bereiche, in denen im Zuge der Neubebauung 
eine Abgrabung erfolgen wird - das ist im Wesentlichen der Teil, der für den Bau des 
Gebäudes notwendig wird eine weitere vertiefende archäologische Untersuchung im 
Bauantragsverfahren erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß der Anregung von HessenARCHÄOLOGIE wird in den Bebauungsplan ein 
Hinweis auf ein erforderliches bodendenkmalschutzrechtliches Genehmigungsver-
fahren im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens aufgenommen. Ebenso wird 
eine entsprechende Regelung in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen, da 
aufgrund der Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion mit Bodendenkmälern 
zu rechnen ist.  
Eine formale Festsetzung des Genehmigungsvorbehalts aufgrund denkmalpflegeri-
scher Belange ist wegen des abschließenden Festsetzungskataloges nach § 9 
Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan nicht möglich. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

5 
Polizeidirektion DA-DI, Führungsgruppe Verkehr (Land), 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 15.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
 
 
Zu C 5: 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. C 1 der Vorlage verwiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg wird bezüglich der verkehrlichen Erschlie-
ßung des geplanten Autohauses auf die Stellungnahme von Hessen Mobil verwie-
sen. 
 

 

 
 
 
 
5 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

6 
Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 05.07.2016 

 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 

Zu C 6.1: 
Erläuterung: 
Es kann auf Pkt. C 3.3 und C 3.4 der Vorlage verwiesen werden. 
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich.  
 
Zu C 6.2: 
Erläuterung: 
In der Stellungnahme vom 08.07.2015 ist diesbezüglich Folgendes ausgeführt: 
 

 

 
 
 

 

6.1 

 
 
6.3 

6.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

6 
Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 05.07.2016 

 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Auffassung des Regierungspräsidiums Darmstadt, dass die Belange des vorsor-
genden Bodenschutzes nur rudimentär in den Planunterlagen betrachtet seien und 
daher dieser Aspekt gemäß der Stellungnahme vom 08.07.2015 zu ergänzen sei, 
wird nicht gefolgt. Die im Umweltbericht zum Bebauungsplan enthaltenen Ausfüh-
rungen zum Schutzgut „Boden“ und das beigefügte Baugrundgutachten sind ausrei-
chend, um im Rahmen der Bauleitplanung eine sachgerechte Abwägung zum Bo-
denschutz vornehmen zu können. Weitere Ausführungen im Sinne der „Arbeitshilfe 
zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung der Umweltprü-
fung nach BauGB in Hessen“ sind daher nicht erforderlich. 
 
 
Zu 6.3: 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß der Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt wird das Plangebiet 
gemäß § 9 Abs. 5 BauGB als eine „Fläche mit sehr hohem Grundwasserstand (0 bis 
3 m Flurabstand)“ gekennzeichnet. 

 

6.1 

 
 
6.3 

6.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

6 
Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 05.07.2016 

 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 
 

 
 
Zu C 6.4: 
Erläuterung: 
In der Stellungnahme vom 08.07.2015 ist diesbezüglich ausgeführt: 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Abwasserbehandlung wer-
den dem Bauwilligen für das Entwässerungsgesuch im Rahmen des Bauantragsver-
fahrens zur Kenntnis gegeben. 
 

 

 
 
 
 
 
6.4 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

6 
Regierungspräsidium Darmstadt, Darmstadt Stellungnahme vom 05.07.2016 

 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
Zu C 6.5: 
Erläuterung: 
Es handelt sich bei der Ausgleichsfläche mit der Bezeichnung B.5 in Teilplan B um 
eine Waldfläche in der Gemarkung Groß-Umstadt, Flur 28, Nr. 1/1 tlw. im Bereich 
Ziegelwald. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, den Ausgleich nicht in der 
Ausgleichsfläche B.5 in der Gemarkung Groß-Umstadt auszuführen, da diese in 
einem für die Rohstoffsicherung privilegierten Gebiet liege, führt nicht zu einer Ände-
rung der Planung. Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Stillle-
gung bisheriger forstwirtschaftlicher Nutzung innerhalb eines größeren zusammen-
hängenden Waldbestandes stellen keine grundsätzliche Beeinträchtigungen oder 
Behinderung eines „Vorbehaltsgebietes oberflächennaher Lagerstätten“ dar. Da 
ohnehin derzeit keine Gewinnungstätigkeit absehbar ist, wird bei einem eventuell 
theoretisch denkbaren späteren Antrag im Rahmen des dann notwendigen berg-
rechtlichen Verfahrens hier die dann gültige planungsrechtliche Situation zugrunde 
gelegt. 
 
 
 
 
Zu C 6.6: 
Erläuterung: 
Das Regierungspräsidium hat in einer ergänzenden Stellungnahme vom 08.07.2016 
mitgeteilt, dass aus forstrechtlicher Sicht keine Bedenken zu der Planung bestehen.  
 
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich. 

 

6.6 

 
 
 
6.5 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

7 
Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, 
Darmstadt 

Stellungnahme vom 14.07.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 
 
Zu C 7.1: 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation zur möglichen 
zukünftigen Erschließung des Baugebietes durch eine neue Stadtbuslinie werden 
zum Anlass genommen, dies in der Begründung zu ergänzen.  
 
 
 
Zu C 7.2: 
Erläuterung: 
Die bisherigen Verkehrsuntersuchungen berücksichtigen in der Tat nur die Erreich-
barkeit mittels Pkw, da dies für den Betrieb eines Autohauses immanent ist. Die 
grundsätzliche Erschließung des gesamten „Gewerbegebietes West“ für Fußgänger, 
Radfahrer und auch für den ÖPNV wird im Rahmen des sich in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet West“ geregelt, sodass für die hier vorge-
zogene Teilfläche ausschließlich zur Errichtung eines Autohauses keine entspre-
chenden ergänzenden Ausführungen erforderlich sind. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation zur Verkehrsunter-
suchung, wonach Ergänzungen zu nicht motorisiertem Individualverkehr fehlen wür-
den, führen nicht zu einer Ergänzung der Verkehrsuntersuchung. Vielmehr wird 
dieser Aspekt für das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
West“ zur Kenntnis genommen. 

 

 
7.1 

 
7.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

8 
Stadtwerke Groß-Umstadt Stellungnahme vom 15.06.2016 

 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 

 
 
Zu C 8: 
Beschlussvorschlag: 
Die Begründung und die Festsetzung werden gemäß der Anregung der Stadtwerke 
redaktionell geändert. 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

 
Stadtwerke Groß-Umstadt Stellungnahme vom 15.06.2016 

 

 Beschlussfassung 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

9 
e-netz Südhessen GmbH & Co. KG, Darmstadt Stellungnahme vom 05.07.2016 

 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 

 

 

 
 
Zu C 9.1: 
Erläuterung: 
In der der Stellungnahme beigefügten Kartenanlage ist der Neubau einer Trafostati-
on außerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes auf dem Gelände der 
DLG in Höhe des Flurstücks 8/8 vorgesehen. Dieser Standort wurde zwischenzeitlich 
auch mit der DLG abgestimmt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der e-netz Südhessen GmbH & Co. KG, dass zur Stromversorgung eine 
Versorgungsfläche außerhalb des Plangebietes im Bereich des DLG-Geländes vor-
gesehen werden sollte, wird insofern entsprochen, als durch entsprechende vertrag-
liche Vereinbarungen mit der DLG neben den benötigten Verkehrsflächen für den 
Bau der provisorischen Erschließung auch die Fläche für die Trafostation zur Ver-
sorgung dieses Gebietsteils von Groß-Umstadt bereitgestellt wird.  
 
 
Zu C 9.2: 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis der e-netz Südhessen GmbH & Co. KG, dass tiefwurzelnde Bäume 
einen Mindestabstand zu den Versorgungsleitungen von 2,5 m aufweisen müssten 
und bei Unterschreitung die Leitungen in Abstimmung mit der e-netz Südhessen 
GmbH & Co. KG gegen Wurzeleinwirkung zu sichern sei, wird in den städtebauli-
chen Vertrag zwischen der Bauwilligen und Stadt aufgenommen sowie ein entspre-
chender Hinweis im Bebauungsplan ergänzt. 

 

 
9.1 

 
9.2 
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Teil C             Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB mit Anregungen od er Hinweisen  

10 
BVNH, BUND, DGWV, HGON, NABU, SDW 
Schreiben von Herrn Otto Diehl 

Stellungnahme vom 16.06.2016 
 

Stellungnahme/ Anregung Beschlussfassung 
 
 

 

 
 
Zu C 10: 
Erläuterung: 
Das verbleibende rechnerische Restdefizit von 1 % des Ausgleichsbedarfs kann in 
diesem Fall im Hinblick auf die theoretische Bewertung des maximalen Eingriffs 
hingenommen werden, zumal nach der Rechtsprechung ohnehin anerkannt ist, dass 
kein 100 %iger Ausgleich für die Abwägung erforderlich ist.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis der anerkannten Naturschutzvereinigungen, dass ein Ausgleichsdefizit 
von 2.271 Wertpunkten, also etwa 1 % des Ausgleichsbedarfes verbleibe, führt nicht 
zu einer Änderung der Planung. In der Abwägung wird dieses Restdefizit im Hinblick 
auf die theoretische Ermittlung hingenommen.  
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Zu C 11.1: 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplan sieht eine Grundflächenzahl von 0,6 vor, sodass eine maximale 
Versiegelung nach § 19 Abs. 4 BauNVO von 80 % der Baugrundstücksfläche erfol-
gen kann. Mindestens 20 % sind als begrünte Grundstücksfreiflächen anzulegen. 
Dieser Versiegelungsumfang ist für ein Gewerbegebiet angemessen. Gerade im 
Hinblick auf den Bodenschutz ist bei einer Inanspruchnahme von Freiflächen für eine 
neue Bebauung eine möglichst intensive Nutzung vorzusehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des BUND, HGON und NABU, dass die Planung den Grundsätzen 
des Bodenschutzgesetzes und des kommunalen Handlungsprogramms zum spar-
samen Umgang mit Boden widerspreche, da bis zu 80 % des Baugrundstücks bau-
lich genutzt werden könnten, wird nicht geteilt. Gerade vor dem Hintergrund des 
Bodenschutzes ist bei einer Inanspruchnahme von im Flächennutzungsplan bereits 
dargestellten Bauflächen durch einen Bebauungsplan eine größtmögliche Nutzungs-
intensität vorzusehen, um eine maximale bauliche Nutzung zu erreichen. Vor dem 
Hintergrund wird ein Mindestanteil der zu begrünenden Flächen von 20 % der 
Grundstücksfläche als angemessen angesehen.  
 
 
Zu C 11.2: 
Erläuterung: 
Der Bebauungsplanentwurf enthält bislang nur einen Hinweis, wonach empfohlen 
wird, Dachflächen zu begrünen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung von BUND, HGON und NABU, statt einer Empfehlung eine Festset-
zung in der Form vorzunehmen, dass mindestens 75 % der Dachfläche zu begrünen 
sei, führt nicht zu einer Änderung der Planung. In der Abwägung erhält das Interesse 
an der Errichtung eines konventionellen Gebäudes mit Photovoltaikanlage ein größe-
res Gewicht als das Interesse, aus Gründen des Klimaschutzes oder der Eingriffsmi-
nimierung eine Dachbegrünung vorzusehen. Einerseits ist der Gebäudeanteil bei 
einem Autohaus im Hinblick auf die benötigten Freiflächen ohnehin relativ gering, 
sodass durch die Aufnahme einer Festsetzung zur Dachbegrünung kaum klimatische 
Ausgleichsfunktionen erzielt werden können, und andererseits erfolgt der Ausgleich 
des benötigten Eingriffs vollumfänglich an anderer Stelle, sodass auch vor diesem 
Hintergrund hier keine Notwendigkeit für ergänzende Festsetzungen zur Dachbegrü-
nung gesehen werden.  

 

 
11.1 

 
 
 
11.2 

 
 
 
11.3 
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Zu C 11.3: 
Erläuterung: 
In den städtebaulichen Vertrag mit der Bauwilligen ist eine Regelung aufgenommen, 
wonach zur Verminderung von Vogelschlag an größeren Glasflächen geeignete 
Maßnahmen getroffen werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß der Anregung von BUND, HGON und NABU werden in dem städtebaulichen 
Vertrag Vorkehrungen zur Verminderung des Vogelschlags an großen Glasflächen 
vereinbart.  
 
 
Zu C 11.4: 
Erläuterung: 
Die Gebäudegestaltung wird im Wesentlichen durch die „Corporate Identity“ des 
Autoherstellers bestimmt und untersteht somit nicht der freien Gestaltung des Bau-
willigen. Die gewählte Baustruktur, die sich im Besonderen durch eine Glasfassade 
zur B 45 hin auszeichnet, lassen das entstehende Gebäude transparent erscheinen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise von BUND, HGON und NABU zur Gebäudefrontgestaltung werden zur 
Kenntnis genommen, führen aber nicht zu einer Änderung der Planung, da entspre-
chende Anforderungen des Autoherstellers die wesentlichen Parameter der Gebäu-
defassade bestimmen und durch die transparente Gestaltung eine architektonisch 
ansprechende Gestaltung erfolgt, so dass es hier keiner ergänzenden Regelung 
bedarf.  
 
 
Zu C 11.5: 
Erläuterung: 
Im städtebaulichen Vertrag zwischen der Bauwilligen und der Stadt ist bereits ver-
einbart, dass die Bauwillige die Durchführung der Erdarbeiten und der Baustellen-
vorbereitung außerhalb der Brutzeit, also zwischen dem 1. Oktober und dem 
28. Februar eines Jahres durchzuführen hat. Sollte eine entsprechende zeitliche 
Vorgabe der Bauzeitenbeschränkung nicht einzuhalten sein, ist vor Beginn der Bau-
maßnahme eine Baufeldkontrolle durch einen Biologen erforderlich.  
(Fortsetzung nächste Seite!) 
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Fortsetzung zu Pkt. C 11.5: 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung von BUND, HGON und NABU, die Baufeldräumung außerhalb der 
Brut- und Setzzeit vorzunehmen, wird insofern entsprochen, als eine entsprechende 
Regelung im städtebaulichen Vertrag zwischen Bauwilliger und der Stadt bereits 
enthalten ist.  
 
 
Zu C 11.6: 
Erläuterung: 
Mit der Bautätigkeit wird gemäß den vertraglichen Regelungen außerhalb der Brut-
zeit begonnen (siehe Pkt. C 11.5). Hierdurch wird einerseits vermieden, dass Nester 
bodenbrütender Vögel auf der Vorhabensfläche zerstört werden. Zudem können sich 
bodenbrütende Vogelarten zu Beginn der Brutsaison auf die Gegebenheiten einstel-
len. Ein aufwändiges Fangen von Vögeln ist daher nicht erforderlich.  
Da bodenbrütende Vogelarten der offenen Landschaft zu geschlossenen, vertikalen 
Strukturen (z. B. Bebauung und Gehölzflächen) einen Mindestabstand von rund 
50 m einhalten, ist die Anlage von Blühstreifen und/oder kleinen Gehölzinseln in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Bauvorhaben nicht zielführend. Vielmehr wird 
zusammen mit dem östlich angrenzenden, in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
plan „Gewerbegebiet West“ ein Gesamtkonzept für die wertgebenden Vogelarten der 
offenen Landschaften erstellt, das deutlich von den Vorhabensflächen für den Bau 
des Autohauses abrückt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung des BUND, HGON und NABU, dass zur Vermeidung der Störung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Bodenbrüter die Bautätigkeit nur im Zeitraum 
von Oktober bis Februar zu erfolgen habe oder als Alternative ein Einfangen der 
Rebhühner und deren Umsiedlung vorzunehmen sei, führt nicht zu einer Änderung 
der Planung, da die Bautätigkeit außerhalb der Brutzeit begonnen wird. Dadurch wird 
vermieden, dass Nester bodenbrütender Vögel auf der Vorhabensfläche zerstört 
werden, und ein Einfangen von Vögeln ist nicht erforderlich. 
Die weiter vorgetragene Anregung, zum Ausgleich Blühstreifen und/oder kleinen 
Gehölzinseln in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vorhaben anzulegen, führt nicht zu 
eine Änderung der Planung, da bodenbrütende Vogelarten einen größeren Mindest-
abstand zu Bebauung oder Gehölzflächen einhalten. Vielmehr wird zusammen mit 
dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Gewerbegebiet West“ ein Gesamt-
konzept für wertgebende Vogelarten in der offenen Landschaft erstellt, beispielswei-
se im Landschaftsraum nördlich der Kläranlage. 
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Zu C 11.7: 
Beschlussvorschlag: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet West“ werden für 
die wertgebenden Vogelarten des Offenlandes neue Habitatstrukturen im Bereich 
um die Kläranlage Richen geschaffen. Dies soll verbindlich im Rahmen dieses Be-
bauungsplanes festgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund wird der Anregung, dies 
bereits in diesem Bebauungsplan entsprechend aufzunehmen, nicht entsprochen, 
sondern dies kann dem bereits zur Aufstellung beschlossenen Bebauungsplan zum 
gesamten „Gewerbegebiet West“ überlassen bleiben.  
 
Zu C 11.8: 
Erläuterung: 
Die Auswahlliste 2 des Bebauungsplanes umfasst drei Baum- und zehn Strauchar-
ten. Resultierend aus der Breite des Pflanzstreifens und dem Abstand zur überbau-
baren Grundstücksfläche erfolgte die Auswahl der Baumarten dahingehend, dass 
„mittelgroße Bäume“ vorgeschlagen werden. Darüber hinaus ist mit der aufgelisteten 
Vogelkirsche eine rasch wachsende Baumart vertreten. Die von BUND, HGON und 
NABU aufgelisteten Arten Hänge-Birke und Feldulme sind Großbäume (Bäume 
1.Ordnung), die sich für den festgesetzten Pflanzstreifen daher nicht eignen. Bei der 
vorgeschlagenen Zitterpappel handelt es sich zwar um einen „mittelgroßen Baum“, 
allerdings zeichnet sich diese Art durch starke Ausläuferbildungen aus, wodurch 
Probleme in den angrenzenden Bereichen (Baulandfläche u. landwirtschaftl. Fläche) 
entstehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Anregung von BUND, HGON und NABU, die Auswahlliste 2 für Baum- und 
Straucharten um die Arten Hängebirke, Zitterpappel und Feldulme zu ergänzen, wird 
nicht aufgegriffen, da die entsprechenden Arten entweder aufgrund ihrer Größe oder, 
wie die Zitterpappel, aufgrund ihrer starken Ausläuferbildung als für den konkreten 
Standort unter Berücksichtigung der festgesetzten Breite der Anpflanzfläche als nicht 
geeignet angesehen werden.  
 
Zu C 11.9: 
Erläuterung: 
Der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt und der Bauwilligen enthält auch die 
Verpflichtung zur Durchführung einiger artenschutzrechtlicher Maßnahmen. Die 
Maßnahmen für das Rebhuhn bzw. die Feldlerche werden allerdings, wie bereits 
ausgeführt, im Rahmen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet West“ abschließend 
geregelt. In diesem Bebauungsplan wird auch ein Monitoring für die entsprechenden 
Arten durchgeführt. 
 
Eine Beschlussfassung erübrigt sich. 
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Zu D.1: 
Siehe nächste Seite! 
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Zu D.1: 
Erläuterung: 
Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG) beinhaltet die allgemeine Handlungsfreiheit, Arti-
kel 14 GG beinhaltet in Absatz 1 die Eigentumsgarantie und in Absatz 2 die Sozial-
bindung des Eigentums.  
 
Der Aussiedlerhof des Bürgers liegt in einer Entfernung von ca. 350 m zum Plange-
biet jenseits der B 45.   
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des Bürgers, dass die Planung sowohl der verfassungsrechtlich 
garantierten Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Abs. 1 GG als auch der Eigentumsga-
rantie nach Artikel 14 GG widerspreche, da durch die Planung Nutzungen zugelas-
sen würden, die mit dem Betrieb der Landwehrhofes und den damit genehmigungs-
rechtlich verbundenen Wohnnutzungen nur bedingt verträglich seien, führt nicht zu 
einer Änderung der Planung. Eine konkrete Betroffenheit des Betriebes sowie einer 
dort vorhandenen betrieblichen Wohnnutzung ist durch die hier vorliegende Bebau-
ungsplanung aufgrund der pauschalen Anführung von Grundgesetzartikeln nicht zu 
erkennen.  
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Zu D.2: 
Erläuterung: 
Bereits im angrenzenden rechtskräftigen Bebauungsplan „Max-Eyth-Weg“, der im 
Wesentlichen das DLG-Gelände umfasst, ist die Schließung des bisher bestehenden 
Anschlusses des Max-Eyth-Weges an die B 45 planungsrechtlich festgelegt. Der 
Bebauungsplan „Autohaus Max-Eyth-Weg“ ändert an dieser Situation nichts; es wird 
lediglich die (vor der bisherigen Zufahrt zur B 45 gelegene) neu geplante Wendean-
lage ergänzt.  
 

Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des Bürgers, dass die eigentumsrechtlichen Belange nicht nachhaltig 
beeinträchtigt werden dürften und die bereits planungsrechtlich innerhalb des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes „Max-Eyth-Weg“ entfallene Zufahrt von der B 45 zum 
Plangebiet zu würdigen und zu berücksichtigen sei, führt nicht zu einer Änderung der 
Planung. Der Bebauungsplan „Autohaus Max-Eyth-Weg“ nimmt gerade auf die be-
reits durch den Bebauungsplan „Max-Eyth-Weg“ vorgesehene Schließung der An-
bindung des Max-Eyth-Weges an die B 45 Bezug, indem er die für eine Wendeanla-
ge notwendigen Grundstücksflächen als „öffentliche Verkehrsflächen“ festsetzt. 
Auswirkungen auf das Betriebsgelände des Bürgers, das sich in ca. 350 m Entfer-
nung befindet, sind hieraus nicht erkennbar.  
 
 

Zu D.3: 
Im Rahmen des im Bebauungsplanentwurf festgesetzten Gewerbegebietes sind 
Einzelhandelsbetriebe mit Ausnahme von Betrieben, die mit Fahrzeugen und Zube-
hör handeln, nicht zulässig. Weiterhin werden Tankstellen und alle Ausnahmen gem. 
§ 8 Abs. 3 BauNVO (wie betriebliche Wohnungen sowie Vergnügungsstätten) aus-
geschlossen. Aus den zulässigen Nutzungen ergibt sich keine Notwendigkeit für  
sicherheitstechnisch notwendige Nachrüstmaßnahmen an der Zufahrt der Aussied-
lerhöfe zur B 45. Die bestehende Verkehrsfläche der B 45 ist auch nicht Bestandteil 
des Plangebietes.  
 

Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des Bürgers, dass die Planung zu Nutzungseinschränkungen auf 
dem Betriebsgelände des Bürgers führen könnte, hier insbesondere im Hinblick auf 
die landwirtschaftliche Wohnnutzung, bzw. dass dessen bestehende betriebliche 
Zufahrt von der B 45 durch sicherheitstechnische Nachrüstmaßnahmen nur noch 
eingeschränkt nutzbar sei oder ganz entfalle, führt nicht zu einer Änderung der Pla-
nung. Durch die festgesetzte Nutzungsart als Gewerbegebiet, in dem bestimmte 
betriebliche bzw. gewerbliche zulässige Nutzungen ergänzend ausgeschlossen 
werden, ist weder eine Betroffenheit des in 350 m Entfernung zum Plangebiet im 
Außenbereich gelegenen landwirtschaftlichen Betriebs des Bürgers zu erkennen, 
noch sind durch die Planung 
(Fortsetzung nächste Seite!) 
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Fortsetzung zu Beschlussvorschlag Pkt. D 3: 
etwa Maßnahmen auf der Fahrbahn der B 45 vorgesehen, die die Zufahrt von der 
B 45 für die Aussiedlerhöfe verändern. Die B 45 ist auch nicht Bestandteil des Be-
bauungsplanes „Autohaus Max-Eyth-Weg“. 
 
 

Zu D.4: 
Erläuterung: 
Zu der Planung wurden mehrere Verkehrsuntersuchungen erstellt, insbesondere im 
Hinblick auf die verkehrliche Anbindung des Plangebietes an das weitere Straßen-
netz der Stadt. Ergebnis der Verkehrsuntersuchungen war im Wesentlichen, wo und 
wie eine provisorische Anbindung bis zur endgültigen Herstellung des Max-Eyth-
Weges als Erschließungsstraße im Rahmen des „Gewerbegebietes West“ erfolgen 
kann. Vor diesem Hintergrund wurden auch die bestehende Zufahrt des Max-Eyth-
Weges von der B 45 im Hinblick auf einen „rechts rein, rechts raus Verkehr“ unter-
sucht und bewertet. Es ist vorgesehen, bis zur Herstellung der provisorischen Er-
schließung zur Otto-Hahn-Straße, die dann einen Anschluss zwischen der Otto-
Hahn-Straße und dem Max-Eyth-Weg ermöglicht, ausschließlich während der Bau-
zeit des Autohauses einen solchen „rechts rein, rechts raus Verkehr“ über den be-
stehenden Anschluss des Max-Eyth-Weges an die B 45 vorübergehend zuzulassen. 
Auswirkungen auf die in Gegenlage liegende Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen sind 
damit aber nicht verbunden. 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht stellt das Gelände der DLG, welches als „In-
dustriegebiet“ festgesetzt ist, ein erheblich größeres Immissionspotential dar, als 
dies ein Autohaus im geplanten Gewerbegebiet darstellen wird. Vor diesem Hinter-
grund ist auch eine ergänzende immissionsschutzrechtliche Betrachtung des neu 
entstehenden Gewerbegebietes hier nicht geboten gewesen, da die für das Indust-
riegebiet seinerzeit im Bebauungsplan „Max-Eyth-Weg“ durchgeführte schalltechni-
sche Untersuchung eine Konfliktfreiheit für die bestehenden und geplanten Wohnge-
biete in Umstadt und Richen nachweist. Weiterhin ist der Schutzanspruch eines 
Aussiedlerhofes in keiner Weise vergleichbar mit dem eines Wohngebietes, sondern 
dieser liegt eher auf dem Niveau eines Mischgebietes. 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des Bürgers, dass das Abwägungsmaterial hinsichtlich Immissions-
schutz und hinsichtlich des Verkehrs zu aktualisieren sei, wird nicht geteilt. Sowohl 
die verkehrlichen Belange in Bezug auf die Festsetzung eines Gewerbegebietes zur 
Errichtung eines Autohauses als auch die immissionsschutzrechtlichen Belange 
wurden im Rahmen des Bebauungsplanes in ausreichendem Umfang für eine sach-
gerechte Abwägung dargelegt. Ein Konflikt zwischen dem geplanten Gewerbegebiet 
mit der Nutzung des Aussiedlerhofes ist nicht erkennbar.  
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Zu D.5: 
Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des Bürgers, dass das Verkehrsgutachten auf falschen Annahmen 
beruhe und nicht die Verkehre der Aussiedlerhöfe berücksichtige bzw. die Einfahrt 
aus Richtung B 45 auf den Max-Eyth-Weg als unproblematisch darstelle, führt nicht 
zu einer Änderung der Planung. Die Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Zufahrt von der B 45 auf den Max-Eyth-Weg für 
den Betrieb eines Gewerbebetriebes nicht leistungsfähig ist, da insbesondere Links-
Abbiegevorgänge vom Max-Eyth-Weg auf die B 45 nicht möglich sind. Dieses Er-
gebnis gilt im Prinzip auch für die in Gegenlage zum Max-Eyth-Weg liegende Zufahrt 
zu den Aussiedlerhöfen, ohne dass hierfür eine spezielle Zählung des Verkehrs von 
und zu den Aussiedlerhöfen vorgenommen wurde. Vor dem Hintergrund der nicht 
leistungsfähigen Verkehrsanbindung für das Autohaus ist hier dann eine alternative 
Erschließung über die landwirtschaftlichen Wege vertiefend untersucht und eine 
provisorische Erschließung festgesetzt worden.  
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Zu D 6: 
Erläuterung: 
Für die Beurteilung der verkehrlichen Qualität der Erschließungsvarianten sind deren 
Knotenpunkte von besonderer Bedeutung. Der Neuverkehr der neuen provisorischen 
Erschließung wurde mit etwa 125 Kfz-Fahrten am Tag prognostiziert. Aufgrund die-
ser geringen Verkehrsbelastung besteht auch keine Notwendigkeit, den dadurch zu 
erwartenden Verkehrslärm zu ermitteln, da kein Konflikt mit einer Wohngebietsnut-
zung in den Stadtteilen Umstadt oder Richen gesehen wird. Auch aus der Gewerbe-
gebietsnutzung selbst ergibt sich aufgrund der Entfernung kein Erfordernis für eine 
Schallschutzbetrachtung im Hinblick auf bestehende oder geplante Wohngebiete in 
den Stadtteilen Umstadt oder Richen. Auch die für den Immissionsschutz zuständi-
gen Fachbehörden haben keine diesbezüglichen Forderungen erhoben.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des Bürgers, dass das Verkehrsgutachten nicht die verkehrliche 
Belastung der untersuchten provisorischen Lösungen betrachte, daraufhin auch 
keine Lärmschutzgutachten zu dem neu entstehenden Verkehrs- und Gewerbelärm 
vorlägen, führt nicht zu einer Änderung der Planung. Einerseits ist in der Verkehrsun-
tersuchung die Belastung der provisorischen Erschließung durch Neuverkehr des 
Gewerbegebietes bereits angegeben. Dieser wird mit 125 Kfz/Tag beziffert. Vor 
diesem Hintergrund besteht kein Erfordernis, im Hinblick auf bestehende oder ge-
plante Wohngebiete in den benachbarten Siedlungsbereichen von Umstadt oder 
Richen ergänzende Verkehrslärmschutzuntersuchungen vorzusehen. Auch aus der 
festgesetzten Gewerbegebietsnutzung an der B 45 ergibt sich im Hinblick auf die 
Entfernung zu bestehenden und geplanten Wohngebieten in den Stadtteilen Umstadt 
und Richen kein Erfordernis für immissionsschutzrechtliche Untersuchungen. 
 
 
Zu D.7: 
Erläuterung: 
Durch die Festsetzung eines Gewerbegebietes in einer Entfernung von ca. 350 m zu 
einem Aussiedlerhof sind keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte mit der Nut-
zung eines landwirtschaftlichen Betriebes einschließlich der dort zulässigen Wohn-
nutzung zu erkennen.  
 
(Fortsetzung nächste Seite!) 
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Fortsetzung zu Pkt. D.7: 
Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des Bürgers, dass im Gewerbegebiet solche Nutzungen auszu-
schließen seien, deren Ansiedlung zur Folge haben könnte, dass gegenüber dem 
Aussiedlerbetrieb durch Aufsichtsbehörden weitergehende Forderungen, z. B. zum 
Schutz des betrieblichen Wohnens, verlangt werden könnten, führt nicht zu einer 
Änderung der Planung. Zwischen einem Gewerbegebiet und einem Aussiedlerhof, 
auch unter Berücksichtigung der dort zulässigen Wohnnutzung, besteht aus Sicht 
des Immissionsschutzes kein grundsätzlicher Konflikt; allein schon aus der hier ge-
gebenen Entfernung zwischen diesen Nutzungen wären solche Konflikte ohnehin 
nicht zu erwarten.  
 
 
Zu D.8: 
Erläuterung: 
Ob bei einer weiteren Intensivierung der Direktvermarktung der Straßenbaulastträger 
der Bundesstraße verkehrsrechtliche Beschränkungen für die derzeitige Erschlie-
ßung der Aussiedlerhöfe vornimmt, um hier Unfallgefahren vorzubeugen, liegt nicht 
in der Zuständigkeit der kommunalen Bauleitplanung. Aus Anlass dieser Bauleitpla-
nung besteht hierfür jedoch keine Veranlassung.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Befürchtung des Bürgers, dass durch die bauleitplanerische Entwicklung eine 
bauliche oder verkehrsrechtliche Einschränkung der derzeitigen Haupterschließung 
durch andere Aufsichtsbehörden, wie dem Straßenbaulastträger der Bundesstraße 
zu erwarten seien, führt nicht zu einer Änderung der Planung. Aus Anlass der Auf-
stellung dieses Bebauungsplanes sind weder Maßnahmen auf noch an der B 45 
erforderlich, da die zukünftige Erschließung des Autohauses ausschließlich über 
eine provisorische Erschließungsstraße zur Otto-Hahn-Straße erfolgt.  
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Zu D.9: 
Erläuterung: 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, da hier ansonsten baupla-
nungsrechtlich ein Außenbereich besteht, in dem die Ansiedlung eines Autohauses 
nicht zulässig wäre. Das Plangebiet ist auch Bestandteil eines größeren Gewerbe-
gebietes, nämlich des Gewerbegebietes West, für das die Stadt ebenfalls bereits die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen hat. Nur wegen der für ein größe-
res Gewerbegebiet üblicherweise zu erwartenden Verfahrensdauer wurde ein Teil 
des Gewerbegebietes West vorzeitig für das geplante Autohaus aufgestellt, um eine 
zügige Umsiedlung des Autohauses aus der bebauten Ortslage des Stadtteils Um-
stadt zu ermöglichen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Auffassung des Bürgers, dass kein Planungserfordernis im Sinne der § 1 Abs. 3 
BauGB für die Planung bestehe und hier ausschließlich private und keine städtebau-
lichen Gründe für die Aufstellung des Bebauungsplanes sprächen, wird zurückge-
wiesen. Die Stadt strebt hier eine Gewerbeentwicklung gemäß den Vorgaben der 
Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes und des Regionalen 
Raumordnungsplanes Südhessen 2010 an und hat hierfür grundsätzlich auch schon 
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet West“ gefasst. 
Ein Teilbereich dieses Gewerbegebietes soll im Hinblick auf die Entwicklungsdauer 
eines solch umfangreichen Gewerbegebietes wegen der drängenden Umsiedlungs-
probleme aus der Ortslage durch diesen Bebauungsplan zeitlich vorgezogen gelöst 
werden, was so die Aufstellung dieses Bebauungsplanes begründet. Damit liegt 
nach § 1 Abs. 3 BauGB ein Planungserfordernis vor.  
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Zu D.10: 
Erläuterung: 
Weder die DIN 18005 noch die TA Lärm oder die Verkehrslärmschutzverordnung 
sind hier relevant im Hinblick auf das Verhältnis zwischen dem Gewerbegebiet und 
den Aussiedlerhöfen.  
Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ enthält zwar schalltechnische Orientie-
rungswerte, die allerdings nur für Baugebiete gelten, nicht aber für Anwesen im Au-
ßenbereich. Die TA Lärm bietet zwar die Grundlage für das Steuern von Immissions-
kontingenten in Gewerbegebieten, allerdings sind hier Konflikte mit Wohngebieten 
nicht zu erwarten, so dass keine spezielle Kontingentierung notwendig ist. Die Ver-
kehrslärmschutzverordnung ist anzuwenden für den Bau neuer und wesentlicher 
Änderungen vorhandener Verkehrswege. Die geplante provisorische Erschließungs-
straße stellt zwar eine neue Verbindung zur Otto-Hahn-Straße her. Die prognostizier-
te Nutzung ist allerdings so gering, dass daraus keinerlei Grenzwertüberschreitung 
für bestehende und schützenswerte Nutzungen im Umfeld zu erwarten sind.  
 
Beschlussvorschlag: 
Entgegen der Auffassung der Bürger werden im Rahmen der Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes auch die Belange der Aussiedlerhöfe sachgerecht in die Abwä-
gung eingestellt. Eine Betroffenheit wurde aber auch im Hinblick auf die verkehrliche 
Anbindung an die B 45 nicht konstatiert, da der Bebauungsplan gemäß den Vorga-
ben des bereits rechtswirksamen Bebauungsplanes „Max-Eyth-Weg“ ohnehin eine 
Schließung der Zufahrt des Max-Eyth-Weges zur B 45 vorsieht. Es ist zukünftig 
keine verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes für das Autohaus von der 
B 45 aus mehr vorgesehen. Damit entsteht aber keine Veränderung der verkehrli-
chen Erschließung für die Aussiedlerhöfe über die B 45; eher wird sich hieraus eine 
bessere Erreichbarkeit ergeben. Ebenso besteht kein Erfordernis für immissions-
schutzrechtliche Betrachtungen, da ein Konflikt zwischen der Aussiedlerhofnutzung 
und dem Gewerbegebiet hier nicht zu erwarten ist. Dies gilt auch für den zu erwar-
tenden Verkehr von und zum Gewerbegebiet über die geplante provisorische Er-
schließungsstraße. Die Anregung des Bürgers wird aber zum Anlass genommen, 
dies in der Begründung zum Bebauungsplan weiter auszuführen.  
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